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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Stadtrat 15.04.2015 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Anfrage 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

das bestehende Feuerwehrgerätehaus in Alach ist für die Unterbringung größerer 

Einsatzfahrzeuge zu klein. Die derzeitige Übergangslösung zur Unterbringung erweist sich mit 

schlechten Heizmöglichkeiten besonders im Winter als nachteilhaft. Mit der Bereitstellung 

finanzieller Mittel könnten nicht nur die Möglichkeiten geschaffen werden, größere Fahrzeuge 

unterzubringen, sondern auch Räumlichkeiten für Versammlungen oder zur Ausbildung im 

Jugendbereich. Da das Tiefbauamt dem Ortsteil Alach im vergangenen Jahr Mittel für 2015 in 

Aussicht stellte, wurden deshalb kleinere Investitionen und Reparaturen nicht getätigt, da für 

dieses Jahr ohnehin größere Maßnahmen zu erwarten gewesen wären. Zu Verzögerungen kommt 

es nun jedoch dadurch, dass es noch keinen Haushalt gibt. 

 

Vor diesem Hintergrund bitte ich um die Beantwortung folgender Fragen: 

 

1. Wann sollen die Maßnahmen zum Umbau des Gerätehauses in Alach beginnen und wurden 

entsprechende Fristen bei der Planung und der Vergabe beachtet bzw. kam es zu 

Verzögerungen? 

2. Welche Kosten entstehen zusätzlich für die Nutzung der übergangsmäßigen 

Unterbringung der Alacher Feuerwehr und welche technischen und praktischen 

Schwierigkeiten bestehen bei dieser Nutzung? 

3. Wird die Umsetzung der Umbauarbeiten im Haushalt 2015, wie angekündigt, oder doch 

erst mittelfristig für die Folgejahre berücksichtigt?  

 

 

 

 

  

 

Herr Horn, Fraktion CDU 
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Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

 

30.03.2015, gez. i. A. Hein   

Datum, Unterschrift 
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